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Aus ihm ergab sich der dr ingende Verdacht eines ver
suchten ungesetzl ichen Grenzübertr i t ts im schweren Fal l  
gemäß § 213 (1) (3) 5 (4) StGB und damit die sofort ige 
Einlei tung eines Ermit t lungs4'erfahrens sowie die Durch
führung der Erstvernehmung, Wäre irn Verlauf des Ermit t-  
lungsverfahrens festgestel l t  worden, daß die Handlungs
weise der Täter erfolgte, um in einer die öffent l iche 
Ordnung gefährdenden Weise eine Mißachtung der Gesetze 
zu bekunden, hätte nach gründl icher Untersuchung das 
Ermit t lungsverfahren wegen § 214 (1) (3) StGB weiterge
führt  werden müssen.

Bei Tätern dagegen, die z.  B. in provokator ischer Weise 
an Grenzübergangsstel len der Hauptstadt der DDR ihre Aus
reise nach Berl in (West) fordern, l iegt in der Regel der 
dr ingende Tatverdacht der Begehung einer Straftat gemäß 
§ 214 (1) StGB vor.  In diesen Fäl len ist  jedoch wegen 
der zentralen Orient ierung zur di f ferenzierten Rechts
anwendung grundsätzl ich erst die Verdachtshinweisprü- 
fung durchzuführen .  und in deren Ergebnis über die Einlei- ,  
tung eines Ermit t lungsverfahrens oder Ordnungsstrafver
fahrens zu entscheiden.

Die Gestal tung einer strafprozessualen Verdachtshinweisprü

fung ist  bei diesen Ausgangs lägen ebenso wie die Durchführung 

der strafprozessualen Prüfungshandlungen, insbesondere von 

Verdächt igenbefTagungen in Anbetracht des Fehlens operat iver.  

Erkenntnisse über den Sachverhalt ,  vor al lem aber über dessen 

Zusammenhänge sowie über die Persönl ichkeit  des .Verdächt igen, 

seine Verbindungen usw. grundsätzl ich anders charakter is iert  

als bei Vorl iegen entsprechender operat iv erarbeiteter Er

kenntnisse. Eine abschlußbezogene Zielstel lung zur Verdachts

hinweisprüf ung wird zu Beginn meist nur durch die straf tatbe

gründenden Umstände im Zusammenhang mit  der Festnahmesituat ion 

begründet,  so daß der Dynamik der zu verfolgenden Zielstel

lung auch bei diesen Ausgangslagen große Aufmerksamkeit  in 

der Leitungstät igkeit  und in der Gestal tung der Prüfungshand

lungen gewidmet werden muß. Diese Aufmerksamkeit  muß sich 

auf das operat ive und strafprozessual geregelte Erarbeiten 

von Informationen (bzw. Zusammenführen vorhandener Informa

t ionen) zur Persönl ichkeit  und zur subjekt iven Seite und unter 

Umständen zu weiteren straftatausfül lenden Umständen der 

Straftat konzentr ieren, wobei natür l ich die Beweisführung zu


